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Zweites Blatt.
A, »tsch* Ug der amtliche« Ztekanntmachnvgen

a« de« ersten Ala « .
Lekanntmachungen

betrettenri die lteberlallung auslSnitilLher
Wertpapiere an das  Reich.

I.
Auf Grund Der Berordnmig über ausläntnscye

Wertpapiere von , 22 . Mürz 1917 (giLichs-Gesetzbl.
S . 200 )' wird hiermit angeordnet:

1) Die nachstehend ausgeführten schwedischen«
dänischen und schweizerischen Wertpapiere , ftno Dein
Reiche zu überlasse,, , sofern s,e am 31 . Ma , 1017
rin Eigentum von deuischen , im Jnlaird ausässigeu
Personen oder von Firmen stehen , die, ihre, , Sch
in Deutschland haben.

Von der Anordnung weiden betrosse » :
A , dt-to eD i | dte Wertpapiere:  Staats¬

anleihen , Kommunalanleihen . Psandbriese der
schwedische » Reich - Hypothekenbank , der Hhpo-
thekenlasse der Städte Schwedens und d.. r stadt-
hypolhetenkässe des ' Königsreichs Schioebe » sowie
sonstige festverzinsliche Wertpapiere.

ö . D^ä u i >ch e Wertpapiere «: Sicmtsän-
leihe,, , Stadt - u»d Kominunatanteihen , Eifenbahn-
oblrgatiouen . Psandbriese von vypothekenbanken,
ikredllkatsen , Krednveremen „sw., Obligationen von
Schiffahrtsgeiellschasten , Banken und sonstige fcst-
verztns 'liche Wertpapiere sowie Aktie,» der rolgen-
den Gesellschasten : Bereinigte Tampfschijsatirtsge-
sellschaft Kopenhagen , Kopenhagener Nationalbank,
Kvpenhagener Privatbank . Laane og Diskontv-
bauk , Dänische Lauümandsbanl , Ostseeländische Ei¬
senbahn , Grande Cvinpagnie des ' Tetegraphes du
Nord , Dänische Zuckerfabriken.

6 . S ch w e i z e r i s ch e W e,r t p a p i e r e : Ob-
Irgationen des Bundes , der Kantone und Gemein¬
den , verstaatlichter Eisenbahnen sowie von Banken
aller Art.

2 ) Zwecks Ueberlafsung an das Reich sind zu¬
nächst die bezeichneten Wertpapiere bis zn,n 15.
2u » i 1917 durch Vermittlung einer Reichs 'bank-
anstalt oder einer anderen Bank oder eines Ban¬
kiers dem Statistischen Bureau des Reichsschatz-
amls , Berlin W ., Äehrenstmße 17, anzuzeigeiy,
soweit sie nicht bereits ' daselbst zur Verfügung
des Reichs gestellt sind . Dabei ist anzugeben , >vo
Nch die Wertpapiere befinden . Im neutralen
Ausland und in den verbündeten Ländern befind¬
liche Wertpapiere unterliege, » ebenfalls der An-
jetgepslicht . Ferner ist anzugeben , ob unv welch«
Pfandrechte oder sonstige Rechte Dritter an den
Wertpapieren bestehen.

Zur Anzeige verpfkickstet sind die Eigentüiner
oder ihre gesetzlichen Vertreter , Verivalter »vn
-Vermögensmasse » aller Art {§  6 Äbst 1 und 2 dev
Verordnung vom 22 . Pärz 1917 ), Bevollmäch-
tl 8te und sonstige Verfügungsberechtigte.

3 ) Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnun¬
gen werden,mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
»der mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

4 ) Die Bedingungen , unter denen die Ueber-
mssung an das Reich zu erfolgen hat , werden im
-neichsanzeiger bekannt gemacht.

5 ) Diese Anordnung tritt mit dem - Tage der
Verkündung in Kraft.

Berlin , den 22 . Mai 1917.
Der Reichskanzler.

In Vertretung : Gras von R o e d e r n.

.11
Zu der vorstehenden Anordnung fverde » hier-

o" t folgende Beding » » gen . für Sie Ue.
oerlass un g der Werst Papiere  festgesetzt j

Das Reich wird die ihm überlaste,ren Wertpa-
p,ere spätestens 3 Jahre nach Abschluß des Frie,
dens 'vertrags mit England dem Einreicher zurück-
liesern . Das Reich behält sich das Recht vor , die
Wertpapiere jederzeit zurückzugeben.

Für die Ueberlasfung der Wertpapiere , wird
eine jährliche Vergütung von einenl Fünftes
des Zins - oder Dividendenerträgnisses , mindestens
1 Proz . vom Nennwert , gewährt . Der Berechn
nuilg der Vergütung werden die offizielle » llm-
rcchnungs 'kurie für den Effektenhandel an der Ber¬
liner Börse zugrunde gelegt.

Während der Zeit der Ueberlasfung wird das
Reich die Einziehung der füllig erbenden Zins-
uud Gewinnanteilscheine sowie der verlosten und
gekündigten S .ücke übernehmen und die eingegan¬
genen Beträge dem Einlieferer auS'zahleii . Die
vom Tage der Einlieserung an pro m .a tem
poris zu berechnende Vergütung wird jährlich
oder halbjährlich zusammen mit den Zinsen oder
Dividenden gezahlt . Beim Ausfall von Zinsen
wird die Vergüt », g, an den Zinstermineu . beim
Ausfall non Dividenden spätestens 6 Monme nach
«chtuß des Geschäftsjahres vergütet-
. Sviveit für die eingereichten Papiere Auslo¬
sungen in Betracht kommen , hat der Einreich -r
Anspruch ans seine Nummern . Bei denjenigen
Werten , bei denen keine Auslosungen stattfinden,
behält tirfi das Reich die Rücklieseniiig anderer
Nummern , jedoch i„ ursprünglicher Stückelung vor.

Ans Verlangen des Einreichers wild das Reich
die ihm überlassenen Wertpapiere käuflich über-
nehme ». Als Kaufpreis gilt der Kurs des für das
Wertpapier maßgebenden ausländischen Börsen¬
platzes am Tage der lieber,,al »nee,r1lärung : man
gels besonderer Vereinbarung bestimmt das Reich
de, , Börsenplatz . Das Reich kann jedoch statt
der Uebernahme die Wertpapiere dem Einreicher
zurückgeben.

Berlin , den 22 . Mai >917.
Der Reichskanzler

In Vertreiung Gras von Roedern.

W Hl. 2120/5 . 17. St.  R . A.

Bet «. Höchstpreife s „ r Papirrgarlie.

Richmig
zu der Bekanuimuchungw. m 470012. 10.

K. R. A. vom 20. 2. 17.
Die Höchstpreise finden auf Garne in handels-

sertiger Ausmachung für den Kleinverkaus nur bei
Veräußerung durch den Hersteller an eine» Zwi¬
schenhändler Anwendung.

Frankfurt a . M ., den 30 . Mai 1917.

Stellv . Generalkommandv des 18 . Arnieekorps.

Mainz , den 30 . Mai 1917.

Das Goubcriiement der Festung Rkuinr.

Souvernement cker Geltung Mainr.
Abll . Mil Pol . Nr . 41) 80/17295.

Auf Grund des ! § 19b des .Gesetzes über den Be¬
lagerungszustand von , 4 . Juni 1851 in der Fas¬
sung des Neichsgeseyes vom 11. Dezember 1915
ivird , sofern nicht nach den allgemeinen Straf¬
gesetzen eine höhere Strafe verwirft ist, mit Ge¬
fängnis bis zu einem Jahre , beim Vorhandensein
mildernder Umstände mit Hast oder mit Geldstrafe
bis zu einkauiendsünshundert Mark bestraft:

1.

Wer die Reichsgrenze unbefugt überschreitet,
oder wer zwar zum Grenzübertritt befugt ist. aber
die Reichsgrenze nach oder aus dem neutralen ' Aus¬
lände an anderen Stellen als den von den Mitilär-
besehlshaber » eingerichteten Grenzübergangsstellen
überschreitet

2.
Wer sich bei einer von einem Mitflärbefehls-

Haber eingerichteten Grenzübergangsstelle der mili¬
tärische, , Prüfung entzieht.

-3.

Wer eigenmächtig von den Reiseziele, , oder
Reise,vegen abiveicht , die ihm inr Sichtvermerk einer
zum Ausweis seiner Person für den Aufenthalt
im Reichsgebiet oder für de, , Uebe,rtritt über die
Reichsgrenze bestimmten Urkunde vorae .schnebe»
sind.

4.

Wer vorsätzlich den zur Ueberwachung des
Grenzverkehrs erlassenen Anordnungen der mili¬
tärische, , Gre »zstellen zuwiderhandelt.

5 . .
Wer eine zum Ausweis einer Person für den

Anse „thalt im Reichsgebiet oder Kür den Ue,ber-
trttt über die Reichsgrenze bestimmte Urkunde
oder in einer solchen Urkunde einen Sichtvermerk
oder einen sonstigen Eintrag oder Stempel einer
amtliche, , Stelle fälschlich anfertigt oder versäscht.

6 .
Wer wissentlich von einer solchen falschen oder

gefälschten tlrlunde oder von einer solchen echten,«
für el„ e„ anderen ausgestellte , Urkunde , als ob sic
für ihn ausgestellt wäre » Gebrauch macht.

7.

Wer eine zunr Ausweis seiner Person für den
Aufenthalt inr Reichsgebiet oder für den lieber«
tritt über die Reichsgrenze bestimmte Uctmtbe
einem anderen zum Gebrauch überläßt.

8 - ,
Wer ivissentlich zur Erlangung oder Verschaf¬

fung von Urkunden , die zum Ausweis einer Per¬
lon für den Aufenthalt im Reichsgebiet oder jür
de, , Uebertritt über die Reichsgrenze bestiminr
sind, von Sichtvermerken oder von sonstigen Ein¬
trägen in diese Urkunden unwahre Angaben macht
oder unrichtige oder irreführende Ausweise und Be¬
lege vorlegt oder w ^r wissentlich von einer auf
diese Weise erlangten oder verschafften Urkunde
Gebrauch macht . »

9-

Wer es unternimmt », eine der in Nummer t bis
8 bezeichneten Handlungen zu begehen — oder
iver zu einer solchen Handlung wissentlich gurch
Rat oder Tat Hilfe leistes anstiftet oder aiifsor-
vert . (

10.
Ein Ausländer , welcher der ihm durch 8 2

der Verordnung , betreffend anderweitige Regelung
der Paßpslicht vom 21 . Juni 1916 /Reichs -Ge¬
setzblatt '599)  auserlegten Verpflichtung durch
einen Paß oder ein anderes , nach Maßgabe der
88 3 oder 4 der bezeichneten Verordnung vom
Reichskanzler oder po » einem Militärbefehlshober



zug Fassen es Ausweispapier über seine Person sich
ausiveisen , innerhalb der ihm von seiner Polizei«
oder Militärbehörden bestimmten Frist nicht nach¬
kommt ^

Vorstehende Verordnung tritt am 1. ^ uin 1917
in Kraft.

Mainz , den 14. Mai 1917.
Der Gouverneur der Achtung Mainz,

v. Bücking,
General der Artillerie.

XVIII. Armeekorps
Stelloettretendes Generalkommando.

Abt . lllb . Nr . 10307/3004.
Betrifft : Eintchränkung der Bautätigkeit.

Bermdim«.
Ans Grund des 8 9 b des Gesetzes über den

Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 in der Hal¬
sung des Reichsgesetzes vom 11 . Dez . 19 ^5 bestimme!
ich für oen mir unterstellten Korpsbezirk und
— im Einvernehmen mit dem Gouverneur
auch für den Befehlsbereich der Festung Mainz.

1. Alle zur Zeit im Gange bejindlichcn und
in Zukunft geplanten Bauten (Neu -, Er¬
weiterung ^ und Umbauten ), von Gemein¬
den , Kirchengemeindeii und Privaten sind von den
Bauherren unverzüglich bei der Kriegsamtsstelle
Frankfurt a . M .» beziv . im Regierungsbezirk Arns¬
berg und im Diltkreis bei der Kriegsamtnebenstelle
Siegen , Mittels eines vorher bei diesen Stellen
einzuforfocrndeii Fragebogens anzuinelden.

8. Es ist verboten:
») ohne vorherige , der der Kriegsamtftchle Frank¬

furt a . M ., beziv . der Kriegsamtsnebenstellq
Siegen zu beantragenden Genehmigung Bauten
;der vorbezeichneten Art zu beginnen,

b , derartige , i in Gange  befindliche Banken jvrt-
zuführen » nachdem die KriegsUnilsstelle Frank¬
furt a . M ., beziv . die KriegSamtsnebenstellef
Siegen die Fortführung unterfagt hat.
3 . Zuwiderhandlungen werden Mit Gefängnis

bis zu einem Jahr , beim Borliegeit mildernder
Umstände mit Haft oder Geldstrafe bis zu loOO
Marl bestraft.

4 , Bon der vorstehenden Verordnung werden
diejenigen Bauten nicht betroffen , die in der
Bautenliste des Kriegsamles Tech ». Stab T . 1
vom 15 . April 1917 aufgeführt fiiw . ^

Frankfurt a . Ai ., den 11 . Mai 191,.
Der stellvertretende Kommmidierende General;

Riedel,
Generalleutnant.

setzt die Bezirksstelle für Gemüse und Obst den
Zeitpunkt sest. . . ^ ^

2. Es ivird nochmals darauf aufmerksam ge¬
macht , daß . die festgesetzten Preise Erzeuger -Döchlt-
preise sind . Die Großhandels - und Klemhandels-
H'öchstpreise werde » vom zuständigen Kommunal¬
verband festgesetzt . Verkäufie , die der Erzeuger
direkt an den Verbraucher vornimmt , unterliegen
dem Kleinhandels -Höchstpreis . .

3 . Tie festgesetzten Preise gelten shir alle iin
Regierungsbezirk Wiesbaden erzeugten Waren :,
maßgebend ist , ob das Grundstück des Erzeugers
im Bezirk liegt . Von außerhalb eingeführte Wa¬
ren werden aus Grund der Verordnung des Herrn
Reichskanzlers vom 3. April 1917 (Rttchs -Gesetzbl.
307 / aus Basis der im Erzeuger - Bezirk geltenden
Erzeuger -Höchstpreise verkauft.

Wiesbaden , den 19 . Mai 1917.
Brzirksstcllc für Gemüse und Bbst fair den

Regierungsbezirk Wiesbaden.
Der Vorsitzende:

D r o e g e,
Geheimer Regierungsrat.

Betmischtc Nachrichten.

Bekanntmachung.
Die Preiskomnlisiioii ,ür oen Regie eungsbezirl.

Wiesbaden h«i in ihrer Sitzung vom 19. .'Jtai
beschlossen:

Die Erzeuger -Höchstpreise für Spargel werden
für Sorte i auf 63 Pfennig,

„ „ U auf 32 „
pro Pfund ermäßigt . — Die Whfferung des « par-
gets ist verboten - Spargel , die langer als
Zentimeter sind , dürfen nur als Spargel ü . « orte
verechnet werden.

Es werden folgende Erzeuger -Höchstpreise fost--
gesetzt:

a) Erbsen: 20. Juni 30 Pfg , später 25 Psg
bl Zuckererbfen: bis 20. Juni 3o Psg-, water 30 psg.
o Bohnen: Stangenbohnen 25 Pfg , Buschbohnen z2

Pfg., Puff- fSau -) Bohnen 2o Pfg., Wachs- und Perl¬
dohnen 3v Pfg.

ä) Malrüben : 7 Pfg. , . . .. . ,
e) Karotten ohne Kraut : ab 10, Juni 24 Pfg , ab

f)  gelbe ^Rüben ^ TKohfrüben und Möhren ohne
Kraut: bis 31. August 12 Pfg. . . ,.

g) Kohlrabi: ab 20. Juni 20 Pfg., ab 20 Juii lo Pfg.
ü) frühwelkkohl : vom 15. Pub bis 15. August lo P,g.

10 . ,
Ferner werden folgende Erzeuger -Höchstpreise

für Frühobst festgesetzt:
a) Erdbeeren : * 1 Wahl. 11 Wahl.

In der ersten Woche»ach dem
, Erscheinen der Freiland-Erd-

beeren auf dem Markte 30 Psg. 40 Pfg.
In der zweiten Woche 60 Pfg. 30 Pfg
später b0 Pfg - ■> Psg.

b) Walderdbeeren: 80 Pfg.
cj lohannlsbeeren : weiße und rote 25 Pfg , schwarze

38 Psg,
il Stachelbeeren : 25 Pfg. ,
e) Sübkirfdien : In der ersten und zweiten Woche»ach

vem Erscheinen auf dem Markte 35 Pfg-, lpätec
22 Pfg. , ,

f) Sauerkirlchen : Beste Ware (zum EmPachen) 35
Pfg., unsortiert 20 Pfg.

Bemerkungen:
1. Wenn über den Zeitpunkt des Erscheinens emev

Mare auf dein Atarkte Streitigkeiten entstehen , >o

KWüdkStstim , 29 . Mai . Am l - Juni ds . Js.
findet eine Biehzähln ng  statt . Gezählt werden :
Pferde , Rindvieh , Schafe , Schweine , Z 'egen, Kallin¬
chen, Giiiise, Enten , Hühner , Trat - nnd Perlhühner.
Tie Pichbesitzer werden onfgtfotbett , ihren Vieh
bestand nach Zahl , Alter »nd Geschlecht der Tiere
chon vorher festzustellcn. damit die mit der Erhe

bung betrautenZülfibeamten möglichst wenig Aufent¬
halt haben . Die Zähler werden gebeten, ihre Be¬
zirk, möglichst genau anszunehmen, die Viehzählnngs
listen in zweifacher Ausfeit !.,nng sorgfältig «ns-
zuftellen nnd genau anfzmechn. n. in d sodann in
den gelieferten Aktendeckeln bis spätestens am 3.
Inn , !>s . Js ., nachnüttags 4 Uhr. ans dem Rai-
Hans, Zimmer 3 . abliefern zu wollen, wo auch
etwa weiter erforderliche Formulare ausgegeben
ivecdeu. Außerdem ist am 1. Juni ds . Js . eine
Pe r so neu standsnnfii  a h in e anberaumt . Für
jede orlsanweseiide Person ist ein Zählblatt ans
zufülle» und zu unierschreibeii Die ortsanwesende»
Personen sind von den Zähle :» in die beigegebenen
Bcziiksltsien zahlenmäßig , nach Hanshalt »>>gen
geordnet, einznlragen . Die gleichzeitig für die
nicht ortsanwesenden Kiiegsterlnehmer nnsgefertig
ten Zühlblälter . sind nicht in die BeziiMisten zu
übernehmen , sondern getrennt von den übrigen
Zühlölaltcr in besonderem linrschlag zu sammeln.
Die Bevölkerung wird ersucht, die Angaben über
die Personen zuverlässig zu bewirke», nnd sich schon
jetzt über die Gedurtszeiten ujw . ihrer HanShnl-
lungsangehorigen zu vergewissern, auch die nötigen
Feststellungen über die Anbauflächen, den Obstbau
uuv den Biehstaud zu treffen . Die Papiere der
Persviienstandsnusnnhnie wollen die Zähler einer
recht genauen Nachprüfung nutelziehen und bis zum
9 Juni ds . Js . auf vem Ralhause , Zinnner 3,
abluferu.

m tSelseilhetl » , 24 . Mai . Heule fanden hier
uia Weiuveisteigernngcii von Mitgliedern der Ber¬
einigung Rheiugauer Weinguksbesitzer statt . Au
erster Stelle brachte Herr H iurich hissenauer.
Geisenheim 21 Nummern 1915er , 1914et und
1913er G .isenheimer Altvanm , Decker. Hinkelstei»,
Klüuserweg , Katzenloch, Jvhaumsberger Höste und
Winkeler zum AuSgedot. Für das Stück 1915er
wurden bis zu 19 580 , 19 740 , 19 800,23200,
26 500 , 27 240 Mk. erlöst. Im übrige» kostete
1 Halbstück 1913er 2640 Mk., 1914er 3230
Mk. Für 17 Halvstück 1915er wurden 4030—
13 620 Mk.. 2 Viertelstück 3230 . 3670 Mk.,
zusammen 140 940 Mk . durchschnittlich das Stück
15 660 Mk, bezahlt. Äesamterlds 146 810 Mk.
„nt Fässer . — Hierauf versteigerten die Herren
K. uuö I . Schlitz, Geisenheim 15 Nummern 1916er
uiid 1915er Geisenheiuier Sleiuacker , Bceidert,
Üecht, Lickerstein. Decker, Müuerchen , Ktäuserweg,
Morschberg. Für das Stück 1915er wurden bis
zu 16 000 , 16240 , 17 620 17 680 , 19800 Mk.
ungelegt . 1 Haldslück 1916er vrachle 3090 Mt ..
14 Halvstück 1915er 3720 — 9900 Mk-, zusammen
92  550 Ml ., dnrchschnitUich das Stück 13 222
Pik . Gesamterlös für 15 Halbstück 95640 Mk.
mit 'Fässer , — An dritter Stelle brachten die Ge¬
schwister Zodus , Geisenheim 7 Nnmmeru Geisen-
heimer Hohenrech, Vecht, Ktäuserweg . Rothenberg.
Morschverg zur Versteigerung . Für 1 Halbstück
1916er wurden 3240 , ' l Viertelstück 1450 Mk .,
für 5 Halbstück 1915er 4020 - 6110 Mk., zu-
summen 23 850 M . durchschnittlich dus Stück
9540 Mk. erzielt. Geiamteriöz 28 540 Mk- mit
Fässer . — Zuletzt gelangten 21 Nummern 1915er

Geisenheimer Weine aus dem Burgeff ' schen Wein-
aute z» Geisenheim zum AuSgebot, wobei für das
Stück 1915er bis 18 820 , 19 020 . 21060 , 25080
Mk. erlöst wurden . Im übrigen kosteten 19
.Halbstück 3820 — 10 530 Mk., 2 Viertelstück
3140 6270 Mk.. zusammen 132540 Mk., durch¬
schnittlich das Stück 13 254 M . Gesamterlös
der vier Versteigerungen 403 530 Mk. mit Fäffer.

Keine LebenrmMel
an aeutreve Kriegsgefangene reiukn!
Die wiederholten dringenden Warnungen von

amtlicher Seite , die Mahnungen des Roten Kreu¬
zes und anderer Hilssvereine . man möge . aus
dem Jnlande keine Lebensmittel an deutsche
Kriegsgefangene senden , werden vielfach leider
immer noch nicht befolgt . So wurde dieser Tage
air erner Stelle , wie von Mitgliedern eines ' Aus¬
schusses voni Roten Kreuz festgestellt worden istz
mindestens ein Zentner Kartoffeln in lleinen Pa¬
keten an deutsche Kriegsgefangene in England ver¬
sandt . Die Absender derartiger Pakete sind sich
wohl kaunr der Tragweite ihrer Handlungsweise be-
wnstt . Durch den verschärften U-Bootkrieg ist die
frühere Postverbindnng mit England bedeutend
schlechter geworden und in einer Weste verzögert^
daß . Lebensinittel ans Deutschland nur in verdor-
beneiu Zustande in die Hände der Kriegsgefangenen
gelangen können . Die Gefangenen haben von den
Sendungen also nicht den geringsten Borreil.

Was hier von England gesagt ist, grli mehr
oder minder auch für die übrigen feindlichen Staa-
ren - In Rußland kamen schon früher die wenig¬
sten Pakete aus Deutschland in die Hände der
Kriegsgefangenen , wenn sie nicht das Zeichen des
Roten Kreuzes trugen . Durch die Ereignisse der
letzten Zeit haben sich aber die Verhältnisse noch
lueitei verschlechtert , so daß Mn leider sagen muß:
Die aus Deutschland tommenden Levensmittel
werden entweder von den russischen Beamten und
Wachmannschaften verzehrt , oder sie verderben er-,
gendwo aus den russischen Bahnen . Bestenfalls
gelangen die Sendungen irach monatelangen Irr¬
fahrten in völlig verdorbenem Zustande in die
Hände des Adressaten.

Auch in Frankreich kommt bekanntlich ein sehr-
großer Teil der Pakete gar nicht oder in be¬
raubtem Zustande an . Der neuerdings auch dort
herrschende Lebensmittelmangel wird die, Ver-
snchnng . sich an den Gefangenenpaleten zu ver¬
greifen , noch steigern-

Darum muß Hso nochmals dringend ersucht -
werden , leine Lebensinittel an kriegsgejangene An¬
gehörige zu senden . Der Wunsch , deren Lage , zn
verbessern , iw ja erklärlich , darf aber nicht zu
einer Handlnngsiveise verführen , die das deutsche
Volk ichäorgt , ohne den Äesangenen irgendwie
zu nutzen . Unsere Gegner werden im Adrigen
die deutschen Gefangenen nicht verhungern lasten.
Sollte etwa eine der feindlichen Regierungen ans
den Gedanken kommen , die Gefangenen systema¬
tisch schlecht zu ernähren , ho hat es die deutsche
Regierung in der Hand , durch Vergelmngsmaß-
regeln unsere Feinde zur Beobachtung des- Völker¬
rechts zu zwingen . Daß ' sie von diesem Mittel im
Notfälle energisch Gebrauch macht , um das Los
der deutschen Kriegsgefangenen zn bessern , davon

hat sie mehr denn einmal Beweise gegeben.
Bemerkt wird noch« daß nach Frankreich wie

nach England ans der vom deutschen Volke ge-
sammelten Volksspendc Lebensmittelsammchsenvun'
geil , die in der Schweiz und Holland etngekanft
werden , monatlich in die Gefangenenlager geleitet
werden . Diese Sendungen , die nnte,r Aufsicht selbst-
gewählter Vertrauenstommissionen der einzelnen
Gejangeiieiiiager und unter der Kontrolle neutraler
Vertreter verteilt werden , sind in erster Linie
für die Unterernährten , Rekonvaleszenten und Be-
dürftigen bestimmt - Sobald es angängig , werden
solche Sendungen auch nach Rußland geleitet wer-

1 den : sie sollen in Dänemark beichafst werden.

Ueber die Möglichkeiten , aus dem neutralen
Auslande unter dem Schutze des Roten Kreuz'
Lebensmittel in Einzelpaketen an deutsche Kriegs'
gefangene zu versenden , erteilen die örtliche«
Hilfsstellen des deutschen Roten Kreuzes bereit'
willigst Auskunft und nehmen Bestellungen der
Angehörigen entgegen . Die nächste örtliche
kann auf jedem Postamt ersragt werden.

Verantw . Schriftleituiig : I . L . Metz . Rüdesheun.
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